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Gemeinde Hasbergen
Bebauungsplan Nr. 40
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ABSCHRIFT

gez. ppa. Desmarowitz

  II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern

Planzeichenerklärung

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze

  I. Bestandsangaben

Flurstücksnummer

mit Grenzmal
Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.

© 2022

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanaufhebung

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 30.08.2022 die
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 40 "Tongrube II" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 02.11.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Hasbergen, den 11.09.2023 (SIEGEL)
...................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Hasbergen hat die Aufhebung des Bebauungsplans nach Prüfung der
Stellungnahmen gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 04.07.2023 als
Satzung (§10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Hasbergen, den 11.09.2023 (SIEGEL)
...................................
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 23.02.2023 dem
Entwurf zur Aufhebung des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und die öffentliche
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 16.03.2023 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung und die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 24.03.2023 bis 28.04.2023 gemäß § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Hasbergen, den 11.09.2023 (SIEGEL)
...................................
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges gemäß § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Hasbergen, den ....................
...................................
Bürgermeister

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte   Gemarkung Hasbergen, Flur 3

Maßstab: 1:1000

  Quelle: Auszug aus dem Geobasisdaten der Niedersächsischen 
  Vermessungs- und Katasterverwaltung © November 2022

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen, sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom 03.11.2022). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Osnabrück, den 15.08.2023

Geschäftsnachweis: L4-0582/2022

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen
- Katasteramt Osnabrück -                               (Dienstsiegel)          .............................................

Vermessungsamtsrat

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der aktuell
gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Hasbergen die Aufhebung des Bebauungsplans
Nr. 40 "Tongrube II", bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als
Satzung beschlossen.

Hasbergen, den 11.09.2023 (SIEGEL)
...................................

    Bürgermeister

(SIEGEL)

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss über die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 40 "Tongrube II" ist gemäß
§ 10  Abs. 3 BauGB am 21.09.2023 durch Aushang im OT Alt-Hasbergen am Rathaus,
"Martin-Luther-Str.12", im OT Gaste an der Ecke "Hauptstraße" / "Am Sportplatz", im OT Ohrbeck
und der "Wiesenstraße" vor der Einmündung der Straße "Zum Wiesengrund" und durch die
Bereitstellungim Internet unter der Adresse www.hasbergen.de bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 21.09.2023 rechtsverbindlich geworden.

Hasbergen, den 05.10.2023
...................................
Bürgermeister

gez. i.A. F. Batzer
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